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C. Anhang Fallbeispiele 

1. Leitfall (wird separat zugestellt)
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2. Fall 1: Neubau EFH Weisstannental Mels

Das bestehende Wohnhaus eines Landwirts soll abgebrochen und neu erstellt werden. 

Vorfrage 

1. Es handelt sich nicht um einen Bagatellfall (zu den Kriterien vgl. Kap. 10.3.2, Erläuteru
gen zum Diagramm), da Neubau

 

Materielle Prüfung > Bestimmung der Gefährdung

2. Es ist eine Gefahrenkarte vorhanden (vgl. Geoportal, Gemeinde Mels).
3. Das bestehende Wohnhaus (Haus unterhalb blaue Markierung) liegt innerhalb des G

fahrenkartenperimeters und weist eine mittlere Gefährdung (blau) auf. Es besteht eine 
Gefährdung durch Hangmuren.

4. Die Intensitätskarten (nach Bundestufen) zeigen das Ausmass der Gefäh
Hochwasserereignisse, welche statistisch gesehen alle 30 Jahre (häufig), alle 100 Jahre 
(selten) respektive alle 300 Jahre (sehr selten) auftreten.

 
 

Auszug Geoportal 

 
5. Aufgrund der mittleren Gefährdung (blau) ist ein Objektschutznachweis nötig!

suchsunterlagen liegt kein Nachweis bei. 
forderung des Objektschutznachweises! Im vorliegenden Fall wurde durch die Gemeinde 
eine Besprechung mit dem Bauherrn und den kantonalen Fachstellen (NG, GVA, BaB) 
einberufen. Es zeigte sich, dass am selben Standort der Schutz vor Naturgefahren
nisch kaum möglich und auch nicht wirtschaftlich ist. 
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Fall 1: Neubau EFH Weisstannental Mels 

us eines Landwirts soll abgebrochen und neu erstellt werden. 

Es handelt sich nicht um einen Bagatellfall (zu den Kriterien vgl. Kap. 10.3.2, Erläuteru
gen zum Diagramm), da Neubau EFH 

> Bestimmung der Gefährdung 

Es ist eine Gefahrenkarte vorhanden (vgl. Geoportal, Gemeinde Mels).
tehende Wohnhaus (Haus unterhalb blaue Markierung) liegt innerhalb des G

fahrenkartenperimeters und weist eine mittlere Gefährdung (blau) auf. Es besteht eine 
Gefährdung durch Hangmuren. 
Die Intensitätskarten (nach Bundestufen) zeigen das Ausmass der Gefäh
Hochwasserereignisse, welche statistisch gesehen alle 30 Jahre (häufig), alle 100 Jahre 
(selten) respektive alle 300 Jahre (sehr selten) auftreten. 

Aufgrund der mittleren Gefährdung (blau) ist ein Objektschutznachweis nötig!
suchsunterlagen liegt kein Nachweis bei. -> Rückweisung des Baugesuches und Nac
forderung des Objektschutznachweises! Im vorliegenden Fall wurde durch die Gemeinde 
eine Besprechung mit dem Bauherrn und den kantonalen Fachstellen (NG, GVA, BaB) 

Es zeigte sich, dass am selben Standort der Schutz vor Naturgefahren
kaum möglich und auch nicht wirtschaftlich ist.  
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Es handelt sich nicht um einen Bagatellfall (zu den Kriterien vgl. Kap. 10.3.2, Erläuterun-

Es ist eine Gefahrenkarte vorhanden (vgl. Geoportal, Gemeinde Mels). 
tehende Wohnhaus (Haus unterhalb blaue Markierung) liegt innerhalb des Ge-

fahrenkartenperimeters und weist eine mittlere Gefährdung (blau) auf. Es besteht eine 

Die Intensitätskarten (nach Bundestufen) zeigen das Ausmass der Gefährdung für 
Hochwasserereignisse, welche statistisch gesehen alle 30 Jahre (häufig), alle 100 Jahre 

 

Aufgrund der mittleren Gefährdung (blau) ist ein Objektschutznachweis nötig! Den Ge-
> Rückweisung des Baugesuches und Nach-

forderung des Objektschutznachweises! Im vorliegenden Fall wurde durch die Gemeinde 
eine Besprechung mit dem Bauherrn und den kantonalen Fachstellen (NG, GVA, BaB) 

Es zeigte sich, dass am selben Standort der Schutz vor Naturgefahren tech-
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6. Deshalb wurde nach Rücksprache mit der Naturgefahrenkommission und des Amtes für 

Raumentwicklung (BaB) der neue Standort 
blau überprüft. Es wurde festgestellt, dass der Schutz  vor Naturgefahren aufgrund der 
örtlichen Topographie mittels eines Ablenkdamms optimaler und auch wirtschaftlich sin
voll ist. 

 
7. Nach dieser Beratung erstellt 

Objektschutzmassnahmen (OSM). Beschreibung der Objektschutzmassnahmen vgl. 
nachfolgende Dokumente, Nachweis Objektschutzmassnahmen, Formular 

 
8. Das Baugesuch wird erneut geprüft.

 

Entscheid 

9. OSN/OSM vorhanden und vollständig.
10. Es erfolgt die öffentliche Auflage des Baugesuchs.
11. Die Gemeinde Mels erteilt die Baubewilligung mit OSM.
12. Eine Kopie von Baubewilligung und Objektschutznachweis mit den vorgesehenen O

jektschutzmassnahmen wird der GVA zugestellt. 
 

Dokumente zum Fall auf den nachfolgenden Seiten
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Deshalb wurde nach Rücksprache mit der Naturgefahrenkommission und des Amtes für 
Raumentwicklung (BaB) der neue Standort im Übergangsbereich der Gefahrenstufe rot
blau überprüft. Es wurde festgestellt, dass der Schutz  vor Naturgefahren aufgrund der 
örtlichen Topographie mittels eines Ablenkdamms optimaler und auch wirtschaftlich sin

erstellt die Bauherrschaft einen Objektschutznachweis (OSN) mit 
Objektschutzmassnahmen (OSM). Beschreibung der Objektschutzmassnahmen vgl. 
nachfolgende Dokumente, Nachweis Objektschutzmassnahmen, Formular 

Das Baugesuch wird erneut geprüft. 

vorhanden und vollständig. 
Es erfolgt die öffentliche Auflage des Baugesuchs. 
Die Gemeinde Mels erteilt die Baubewilligung mit OSM. 
Eine Kopie von Baubewilligung und Objektschutznachweis mit den vorgesehenen O
jektschutzmassnahmen wird der GVA zugestellt.  

Dokumente zum Fall auf den nachfolgenden Seiten 
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Deshalb wurde nach Rücksprache mit der Naturgefahrenkommission und des Amtes für 
im Übergangsbereich der Gefahrenstufe rot-

blau überprüft. Es wurde festgestellt, dass der Schutz  vor Naturgefahren aufgrund der 
örtlichen Topographie mittels eines Ablenkdamms optimaler und auch wirtschaftlich sinn-

die Bauherrschaft einen Objektschutznachweis (OSN) mit 
Objektschutzmassnahmen (OSM). Beschreibung der Objektschutzmassnahmen vgl. 
nachfolgende Dokumente, Nachweis Objektschutzmassnahmen, Formular A+B. 

Eine Kopie von Baubewilligung und Objektschutznachweis mit den vorgesehenen Ob-
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3. Fall 2: Umbau Poststelle Eschenbach

 
Die Poststelle Eschenbach wird umgebaut. Die Prüfung des Baugesuchs ergibt folgendes 
Bild: 
 

Vorfrage 

1. Es handelt sich nicht um einen Bagatellfall
gen zum Diagramm). 

 

Materielle Prüfung > Bestimmung der Gefährdung

2. Es ist eine Gefahrenkarte vorhanden (vgl. Geoportal, Gemeinde Eschenbach).

 
3. Die Post Eschenbach (blau eingekreist) liegt 

und weist eine mittlere Gefährdung (blau) auf. Es besteht eine Gefährdung durch Hoc
wasser. 

4. Die Intensitätskarten zeigen das Ausmass der Gefährdung für Hochwasserereignisse, 
welche statistisch gesehen alle 30 Jahre (H
300 Jahre (HQ300) auftreten. Dargestellt wird zudem die Situation eines Extremhoc
wassers (EHQ), d.h. eines sehr seltenen Hochwasserereignisses, bei dem der höchste 
bekannte Abflusswert überschritten wird.
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2: Umbau Poststelle Eschenbach 

Die Poststelle Eschenbach wird umgebaut. Die Prüfung des Baugesuchs ergibt folgendes 

Es handelt sich nicht um einen Bagatellfall (zu den Kriterien vgl. Kap. 10.3.2, Erläuteru

> Bestimmung der Gefährdung 

Es ist eine Gefahrenkarte vorhanden (vgl. Geoportal, Gemeinde Eschenbach).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Post Eschenbach (blau eingekreist) liegt innerhalb des Gefahrenkartenperimeters 
und weist eine mittlere Gefährdung (blau) auf. Es besteht eine Gefährdung durch Hoc

Die Intensitätskarten zeigen das Ausmass der Gefährdung für Hochwasserereignisse, 
welche statistisch gesehen alle 30 Jahre (HQ30), alle 100 Jahre (HQ100) respektive alle 
300 Jahre (HQ300) auftreten. Dargestellt wird zudem die Situation eines Extremhoc
wassers (EHQ), d.h. eines sehr seltenen Hochwasserereignisses, bei dem der höchste 
bekannte Abflusswert überschritten wird. 
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Die Poststelle Eschenbach wird umgebaut. Die Prüfung des Baugesuchs ergibt folgendes 

(zu den Kriterien vgl. Kap. 10.3.2, Erläuterun-

Es ist eine Gefahrenkarte vorhanden (vgl. Geoportal, Gemeinde Eschenbach). 

innerhalb des Gefahrenkartenperimeters 
und weist eine mittlere Gefährdung (blau) auf. Es besteht eine Gefährdung durch Hoch-

Die Intensitätskarten zeigen das Ausmass der Gefährdung für Hochwasserereignisse, 
Q30), alle 100 Jahre (HQ100) respektive alle 

300 Jahre (HQ300) auftreten. Dargestellt wird zudem die Situation eines Extremhoch-
wassers (EHQ), d.h. eines sehr seltenen Hochwasserereignisses, bei dem der höchste 



Fach: Naturgefahren Autor: Naturgefahrenkommission St.Gallen

in Kooperation mit NetzSG    

Kanton St.Gallen  
Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungszentrum

Akademie St.Gallen 

 
Intensitätskarte skaliert HQ30 

 
 
Intensitätskarte skaliert HQ100 

 
 
Intensitätskarte skaliert HQ300 
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Intensitätskarte skaliert EHQ (Extremhochwasserereignis)

 
 
 

Materielle Prüfung > Bestimmung der 

5. Die Gefahrenkarte (mittlere Gefährdung) zeigt, dass Objektschutzmassnahmen (OSM) 
gegen Hochwasser notwendig sind.

6. Zusammen mit der Baueingabe muss ein Objektschutznachweis (OSN) eingereicht we
den. 

 
Für den Objektschutznachweis benötigt werden 
schutzmassnahmen Formular A), das Formularblatt B Hochwasser (Nachweis Objek
schutzmassnahmen Formular B Hochwasser) sowie die notwendigen Planbeilagen.
 
Das Formularblatt A macht Angaben zur Objektart, zur Bauherrschaft
listet die verwendeten Grundlagen (wie bspw. Gefahrenkarten), die verwendeten Formulare 
sowie die beigelegten Pläne auf. 
 
Das Formularblatt B ist verfügbar für Lawinen, Hochwasser, Rutschungen, Murgänge und 
Steinschlag. Es enthält u.a. den Nachweis der Einwirkungen, beschreibt die Objektschut
massnahmen (permanente und temporäre Massnahmen) und die Nutzen
Die Nutzen-Kosten-Analyse muss nur gemacht werden, wenn vermutet wird, dass der 
Schutz teurer ist, als was effekti
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Intensitätskarte skaliert EHQ (Extremhochwasserereignis) 

Materielle Prüfung > Bestimmung der Massnahmen 

Die Gefahrenkarte (mittlere Gefährdung) zeigt, dass Objektschutzmassnahmen (OSM) 
gegen Hochwasser notwendig sind. 
Zusammen mit der Baueingabe muss ein Objektschutznachweis (OSN) eingereicht we

Für den Objektschutznachweis benötigt werden das Formularblatt A (Nachweis Objek
schutzmassnahmen Formular A), das Formularblatt B Hochwasser (Nachweis Objek
schutzmassnahmen Formular B Hochwasser) sowie die notwendigen Planbeilagen.

Das Formularblatt A macht Angaben zur Objektart, zur Bauherrschaft und zum Gutachter. Es 
listet die verwendeten Grundlagen (wie bspw. Gefahrenkarten), die verwendeten Formulare 
sowie die beigelegten Pläne auf.  

Das Formularblatt B ist verfügbar für Lawinen, Hochwasser, Rutschungen, Murgänge und 
.a. den Nachweis der Einwirkungen, beschreibt die Objektschut

massnahmen (permanente und temporäre Massnahmen) und die Nutzen-
Analyse muss nur gemacht werden, wenn vermutet wird, dass der 

Schutz teurer ist, als was effektive geschützt wird. 
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Die Gefahrenkarte (mittlere Gefährdung) zeigt, dass Objektschutzmassnahmen (OSM) 

Zusammen mit der Baueingabe muss ein Objektschutznachweis (OSN) eingereicht wer-

das Formularblatt A (Nachweis Objekt-
schutzmassnahmen Formular A), das Formularblatt B Hochwasser (Nachweis Objekt-
schutzmassnahmen Formular B Hochwasser) sowie die notwendigen Planbeilagen. 

und zum Gutachter. Es 
listet die verwendeten Grundlagen (wie bspw. Gefahrenkarten), die verwendeten Formulare 

Das Formularblatt B ist verfügbar für Lawinen, Hochwasser, Rutschungen, Murgänge und 
.a. den Nachweis der Einwirkungen, beschreibt die Objektschutz-

-Kosten-Analyse. 
Analyse muss nur gemacht werden, wenn vermutet wird, dass der 
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Auszug aus dem Formularblatt A 

 

 

Autor: Naturgefahrenkommission St.Gallen 

und Weiterbildungszentrum 

 

Seite 86 



Fach: Naturgefahren Autor: Naturgefahrenkommission St.Gallen

in Kooperation mit NetzSG    

Kanton St.Gallen  
Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungszentrum

Akademie St.Gallen 

 

Beispiel Formularblatt B, Umbau Post Eschenbach
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Beispiel Formularblatt B, Umbau Post Eschenbach 
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Die beigelegten Pläne veranschaulichen die Objektschutzmassnahmen:
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Die beigelegten Pläne veranschaulichen die Objektschutzmassnahmen: 
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7. Der OSN ist vorhanden und die Gemeinde Eschenbach erachtet die OSM als genügend.
 

Entscheid 

8. Es erfolgt die öffentliche Auflage des Baugesuchs.
9. Die Gemeinde Eschenbach erteilt die Baubewilligung mit OSM.
10. Eine Kopie von Baubewilligung und Objekt

jektschutzmassnahmen wird der GVA zugestellt. 
11. Es erfolgt eine Stellungnahme der GVA an das Ingenieurbüro, das den OSN erstellt hat. 

Mit der Stellungnahme berät die GVA die Bauherrschaft und die Gutachter in Detailfr
gen, die keine Auswirkung auf die Erteilung der Baubewilligung
lungnahme erfolgt bei Bedarf
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Der OSN ist vorhanden und die Gemeinde Eschenbach erachtet die OSM als genügend.

Es erfolgt die öffentliche Auflage des Baugesuchs. 
Die Gemeinde Eschenbach erteilt die Baubewilligung mit OSM. 
Eine Kopie von Baubewilligung und Objektschutznachweis mit den vorgesehenen O
jektschutzmassnahmen wird der GVA zugestellt.  
Es erfolgt eine Stellungnahme der GVA an das Ingenieurbüro, das den OSN erstellt hat. 
Mit der Stellungnahme berät die GVA die Bauherrschaft und die Gutachter in Detailfr

en, die keine Auswirkung auf die Erteilung der Baubewilligung haben. Eine solche Ste
lungnahme erfolgt bei Bedarf bzw. Wunsch der Bauerherrschaft oder der Gemeinde
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Der OSN ist vorhanden und die Gemeinde Eschenbach erachtet die OSM als genügend. 

schutznachweis mit den vorgesehenen Ob-

Es erfolgt eine Stellungnahme der GVA an das Ingenieurbüro, das den OSN erstellt hat. 
Mit der Stellungnahme berät die GVA die Bauherrschaft und die Gutachter in Detailfra-

haben. Eine solche Stel-
bzw. Wunsch der Bauerherrschaft oder der Gemeinde. 
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4. Fall 3: Erstellung einer neuen Fabrikationshalle

 
Der Bauherr Högg AG Produktionstechnik 
in Wattwil. Die Prüfung des Baugesuchs 
  

Vorfrage 

1. Es handelt sich nicht um einen Bagatellfall (
gen zum Diagramm) 

 

Materielle Prüfung > Bestimmung der 

2. Es ist zum Zeitpunkt der Baugesuch
Aus diesem Grund ist nicht ersichtlich, ob das Objekt in einem
würde und somit eine Gefährdung 

3. Es muss geprüft werden, ob es Hinweise auf eine Gefährdung gibt (Hinweis im Ereigni
kataster, Erfahrungen der Gemeinde, Phänomene, spezielle Topographie, Gefahrenhi
weiskarte). 

4. Der Ereigniskataster (vgl. Geoportal, G
meinde Wattwil) und Fotografien zeigen
dass die Parzelle in einem Gebiet liegt, das 
bereits einmal von einem Hochwassere
eignis (Hochwasser 1995) 
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Erstellung einer neuen Fabrikationshalle 

AG Produktionstechnik plant die Erstellung einer neuen Fabrikationshalle 
s Baugesuchs ergibt folgendes Bild: 

Es handelt sich nicht um einen Bagatellfall (zu den Kriterien vgl. Kap. 10.3.2, Erläuteru

> Bestimmung der Gefährdung 

zum Zeitpunkt der Baugesucheinreichung noch keine Gefahrenkarte vorhanden. 
ht ersichtlich, ob das Objekt in einem Gefahren

würde und somit eine Gefährdung vorhanden ist. 
Es muss geprüft werden, ob es Hinweise auf eine Gefährdung gibt (Hinweis im Ereigni
kataster, Erfahrungen der Gemeinde, Phänomene, spezielle Topographie, Gefahrenhi

(vgl. Geoportal, Ge-
ografien zeigen, 

in einem Gebiet liegt, das 
bereits einmal von einem Hochwasserer-

(Hochwasser 1995) betroffen war. 
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die Erstellung einer neuen Fabrikationshalle 

Kriterien vgl. Kap. 10.3.2, Erläuterun-

noch keine Gefahrenkarte vorhanden. 
Gefahrenperimeter liegen 

Es muss geprüft werden, ob es Hinweise auf eine Gefährdung gibt (Hinweis im Ereignis-
kataster, Erfahrungen der Gemeinde, Phänomene, spezielle Topographie, Gefahrenhin-
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5. Im Zusammenhang mit der Beurteilung des Baugesuchs wird eine punktuelle Gefahre

abklärung gefordert. 
6. Das Baugesuch wird zur Ergänzung an die Bauherrschaft zurückgewiesen.
7. Die Bauherrschaft lässt durch ein Ingenieurbüro eine punktuelle Gefahrenabklärung 

erstellen.  
8. Mit der punktuellen Gefahrenabklärung wird die Parzelle in die Gefährdungsstufe blau 

(mittlere Gefährdung) eingeteilt. 
das Bauvorhaben die notwendigen Objektschutzmassnahmen 

 

Materielle Prüfung > Bestimmung der Massnahmen

9. Nach Beratung durch Gemeinde und 
schutznachweis (OSN) mit Objektschutzmassnahmen
schutzmassnahmen vgl. nachfolgende Dokumente, Nachweis Objektschutzmassna
men, Formular B. 

10. Das Baugesuch wird erneut geprüft.
 
 

Entscheid 

11. OSN/OSM vorhanden und vollständig
12. Es erfolgt die öffentliche Auflage des Baugesuchs
13. Die Gemeinde Wattwil erteilt die Baubewilligung mit OSM
14. Eine Kopie von Baubewilligung und Objektschutznachweis mit den vorgesehenen O

jektschutzmassnahmen wird der GVA zugestellt. 
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